
Berulfs- und fachsclnde Reiehenbach u. d. Eule
Architekt: Stadibau at Karl":'lErbs, }!randenburg a. d.. HaveJ (frühe!' Reichenbach u. d. Eule)

Das ßerufsschulwescn (tlauswirtschafts-, Landwirtscbafts- und
fortbildungsschulwesen) des Kreises bzw. der Stadt Reichenbach
machte die Errichtung eine's eigenen und zeitgemäßen Gebäudes
nötig. Nachdem verschiedene BaupJätze in Aussicht genommen

worden waren, wurde auf Vorschlag des entwerfenden Architekten
ein Bauplatz in verhältnismäßig beherrschender Lage gewählt. Die
Erschließung des anliegenden Baugeländes fiihr1e zu vorgelagerten,
an eincm raumlichen Platze sich entwickelnden Wohnhaus!{ruPPCTI

Berufs- und Fach chu!e
Reichenbach u d. Eule

Hauptansicht d,H'lV(>1
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und auf der entgegengesetzten Seilt: der SChlJle, auf dem tiefer
Ifezenden Oe1älHJe ergab sich die .ErrichtlllIg- ein r Turn- 111]d
Festhalle.

Der des Gebäudes zeigt klar getrcnnt
a) im und Untergeschof1 links VOI] der Mitte die I äl1me iÜr

eHe L8!][Iwinschaftsschule und die Gärtnerklassen,
b) im .Erd- lind UlIlerstock rechts von der Mitte die Hanshal

fUJJgsklassen UJ,d Kiichen,

c) im Ober tock die K!asscn, das Le1JJcr- u1ld Dfrcktorzill1ll1er
dCI' Berufsschule (fortbildung-sschlllc),

DUI eh die an das Gelände war es möglicll, die Koch
räunle der die Gärtnerklassen und die Schul
dictlcJ wohnung in das Untcrgcschoß LU Jegen und in dem darunier
liegcIlde11 Stockwerk, auf der dem Hügel abgewandten Seite dfe
BÜhne, die festIlaIJe llnd die Raume Wr die I-Ieizung im HallPt
J.;eb il1de e1t17,ubanc1I.

Beachtlich ist die k01lZentriertc, zugleich wirtschaftliche und
r;mmkiinstlerische GesiaHun;; der Eingänge und der Tl cppenanlage.

Der Zugang zum Gebäude Jiegt in der Achse der ansteigenden
HügeJstraße.

Die das Schulgebäude umrahmenden Vvohngcbäude staffel/] sich
dem Ge1ände angepaßt. Die Keschlossene räumliche des
Platzes wird dadurch, daß 20 Zentimerer hohe
die vVohI1&ebällde zlls8.mmengiirten und über d[e Torbogeu auch
mit dem Iiauptbal1 verbinden, verstärkt.

Auf dem dem liiigel entgegenResetzten Grtlndstücksteil wird
die Turn- und .fcslhalJe errichtet. So ergibt sich eme wirkUJI[s
volJe Gruppiel UJJg der Bauieile, indem die TurrrhaIle auf dem nie
drigen Oeländeteil und der Hauptbau auf dcm l1Ügel errichtet \vird,
nach den] Grundsatz: "Auf den Berg die Mas<:;e."

Die Bauausfuhmng leitete der Stadting-enienr GrammeJ, wäh
rcnd die .Entwurfsarbeiten von Stadthaurat Erbs (Mital beiter Archi
tekt Spindler) erledigt warden.

Mehr Achh.!ng voreinander! Von Roland Schupp, München

:Eines der GrundÜbel Un erer Zeit, das auch in aUen Arbeits
zweigen des B:1u- I1nd Ballstoffgewerbes LI! crschreckendetll Maße
\Vnrze] gefaßt hat, ist die dureh die Krie:.,:,s- lind Nachkriegs
demoralisation hervorgefllfene VcrwildeflllJg der Ocschäftssitte!l,
Ohne RÜcksicht auf den Kreis ihrer KolJegen glallbcn heute 110("11
immer zahlreiche ul1vcranlwortJichc 13crl(fsall chörige des Ball
und B<lustoffgcwerhcs - seien es Bauunternehmer, Baustoff
fabrikantcn. 13auhandwerker und 13austoffhändler - untcr Hint
ansetzung aIJer Standesrücl\:sichtcH und jedes Ge11Jeinschaft 
empfjnc!ens nach Raubritterart Geschaftc tätigerl zu kÖJ1I1CI1.
Dabei bt ihlletJ jedes M.ittel lecht, um ihren Kollegen {Ien KUnd lJ
wCljzllfalJgcn und viele scheuen sich auch nicht, sich zur Errei
chung (Iiescs Zieles eincs der verächtlicbsten Geschäftskniffe Z1l
l1ediencll, die Leistungen ihrer Mitbewerbcr in den Augen des Kutl
den hcr,1bzl!setz(,J1. Am bedauerHchsten ist dabei ohne ZweffeJ,
daß dic::.cJt SOg. "Kollegcn" jedes .Empfindcfl dafür abgeht, daß sie
sich l11ir einem derartigen Verhalten nur scjbst herabsetzen, Es ist
an der Zeit, !1eutc, JO .lall re nach dem lnit aller Schärfe
gegen dieses Uebel, untcr dem das Anseilen ganzen Bcrltfs
standes leidet. u!1d dem Begriff CiJ1eS "ehrbaren Ii<IJHl
wcrksl11cistcrs und wieder den J111mlt zn geben,
der diese ßezeicll1lllngell vor dem Kriege zu Ehl-cntHüll1 erhob.
WctJl1 sich hcnte atlc11 der Konkurrenzkampf im J3I1U- !tnd ßaustoff
g,,;wcrbe verschärft hai, so ist es doch arme frage vermeidbar,
daß dieser Konkurrenzkal!1PI mit unlauteren Mittcln gefiihn wird.
Jeder sachlich Denkende wIrd zugeben miisseJJ, daß eine Uebertref
!Jung dcs KonkllrrCJ1Zkal11pfcs JJiemalluem nützt sondern daß sich
dcr hierbei meist IIJlvermcldlic!le Prciskampf na; zum Schaden der
:.;'esan-llCn Branche auswirkt, Um zu einer Gesundung der WeH
bcwerbsvcrhiiltJlissc zn K0111111C1I und das GemcinsclJaftsempfinden
zu l1cbeJI, sei allen 13cl"t1f angehörigeJI des ßauw und Baustoff
gewerbes tlh: LO IIt1g ZIIR"crufcJI: "Tiabt mehr Achtung yoreillander!"
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V'erjähti't\!lng bei BaRden I.I!flld Grundsiücksail'beiielr4
Von A. IF'reymuth, Senatspräsident am Kammergericht i. R.

Die Ansprüche der Kaufleute, Handwerker, Lieferanten auf Be
zahlun  für ihre Lieferungen und Arbeiten verjähren in zwei Jahren
(unter Umständen in vier Jahren); die Verjährung beginnt mit dem
Ende des Kalenderja lres. Sie ist allgemein bekannt und in den
Eim:clheiten in der Presse vielfach besprochen worden. Von dieser

Bt:'\\Ifsscll\lle Iteit)u;J\IM<:h 11. \'1 ] llk HauptE'lIJg;J,ng

Verjährung soU hier nicht die Rede sein. fÜr die Bauhandwerker,
die Bauunternehmer und die sonst am Bau bctcili1!;tcn Personen,
ebenso für den Besteller, namentlich den Grundstückseigcntiimer,
kommt aber außcrdem eine andere Verjährung jn Betracht, die
weniger häufig erörtert wird, aber ebeufaJJs von großer Bedeutung
ist.

l.lL'tufssclmle- nel henbJch u. d. I\ulo.: spel e,jjeh'

(Nachdruck  verboten)

ßerufsschule Reichenbach u. d. Eule Treppenaustritt

Die Herstellung eines Baues, ebenso die Leistung einer Einzelheit,
z. B. die Legung eines Daches, die Einfügung von Türen, die V er
glasung einer Veranda, die Tapezierung einer Wohnung. die Her
stellung einer Pumpe usw. ist im Sinne des BÜrgerlichen Oesetz
buc.hes ein Werkvertrag. Der Besteller hat den Anspruch, daß das
fertige .Werk den Vereinbarungen entspricht. Auch ohne besondere
Abrede muß das Werk so hergestellt sein, daß es nicht mit schwer
wiegenden Pehlern behaftet b1. Das liaus darf nicht zu schwach
fundamentiert sein, das Dach maß regendicht sein, die Tliren müssen
schließen, die aufgeklebte Tapete darf sich nicht \verfen, die Pumpe
muß Wasser geben usw. Ist dies nicht .errcicht, so hai der Be
steller gCRenüber dem Unternehmer den Anspruch auf Mängel.

Berufsschule Reichenbach u. d. Eule E!ng:1Jlg det!J.1J



bet:.eitigung. \Vird dcr Mangel trotz fristsetzung und Ablehnung 
androhung nicht beseitigt. so kann der Besteller in der RegeJ
SchaJenersatz verlangen, also z. B. :Ersatz des Geldbetrages, den
er aufwenden lllllß, um die Mängel durch eillcn andcren Unter
nehmer beseitigcn zu lassen. Dieser Anspruch dcs I3estellers auf
Schadenersatz unterliegt nicht denjenigen VerHihrungsvorschriften,
dic fÜr den Unternehmer hiesichtlfch des Anspruches auf den 'Werk
lohn dem Besteller gelten (zwei Jahre oder vier Jahre,
vxl. Vielmehr unterliegt dieser Anspruch des Bestellers ge
gcnüber dem Untcrnehmer besonderen Vedährungsvorschriftcn
(BGB. S 638); er verjährt bei Arbeitc1J an cincm Grundstück in
einem Jahre, bei Bauwerken in fünf Jahren, bel anderen \Verk
leistungen in se..:hs Monaten. Diese Verjähnmgsfrfst beginnt auch
nicht mir dem :Ende des Kalenderjahres. Sie beginnt vielmehr mit
der Abna]Jme des Werks. Ist t. B. ein Bau am 1. Juni 1928 vom
Bestel!er abgenommcn worden, so ist die Verjährungsfrist fünf
Jahre später beendet, also am L Juni 1933. liandelt es sich um
eine GrundstücksarbeJt, die kein Bauwerk darstellt, so ist die Ver
jährungsfrist (1 Jahr) am 1. Juni 1929 abgelaufen; handelt es sich
um eine sonstige Werkleistung-, so ist die VerHihrUlu; sfrist (6 Mo
nate) am 1. Dezembcr 1928 abgelaufen. Wird der Anspruch auf
Schadenersatz ,'on dem Besteller erst nach Ablauf der Verjährung
erhoben, so wird er auf Antrag des Unternehmers olme Sach
nrüfung mit  ejncr Klage auf Grund der vollendeten Verjährung
abgewiesen.
Bauwerk oder nicht? Wie man sicht, ist es von großer Be
deutung, ob im Sinne des Gesetzes ein "Bauwerk" vorliegt oder
nicht. Denn nur bei einem Bauwerk k0l11mt dem Besteller eine
lange Verjährungsfrist von fÜnf Jahren zugute, wahrend sonst die
VerjährlIngsfrist viel kürzer ist, ein Jahr oder sogar sechs Mo
nate.

Ein Bauwerk ist naturgemäß in erster Reihe ein Gebäude, namenl
lieh ein flaus. Aber der Ausdruck "Bauwerk" ergreift auch andere
Baulichkeiten, so namcntlich auch Denkmäler, Brücken, Kapellc!!
ferner auch llIJterirdische Baulkhkeiten, wie z. B. unterirdisch an
Keiegte Tunnel, I3edürfnisanstaltcn und dergl. Das Reichsgericht
hat erklärt, daß unter eincm Bauwerk begrifflich eine unbewegliche,
durch Vcrwc)]dun  von ArbeH und Material in Verbindung mit dem
Erdboden ]Jergebtel]tc: Sache zu verstehen sei (:Entscheid. Bd, '56
S. 41). Es bandelte sich in dem entschiedeJlen falle um einen S 6:
"Doppelröhrentiefbrunnen". Es WareI] auch Zimmer- und Maurer
arbeiten bei dem Werk zn leisten; diese Arbeiten hatte aber der
Brunnenbauer nicJlt mit iibernommen. Er hatte vielmehr nur dic
I-fer<;tellung des Bohrloches lind die Lieferung und Aufbrillgung der
H.öhren und Maschinen zu besorgen. Unter diesen Umständen
wurde vom Gericbt ang('nommen, daß es sich n[cht um ein ..ßi'lU
werk" im Sinne des Gesetzes, sondern lediglich um "Arbeiten [11I
einem GrundsUick" handle, daß also nicht die fünf jährige, sond( fJI
nUr die einjährige Verjährung in Frage komme. Dabei wird iedoch,
in Anlehnung an ein älteres Urteil ankedeutet, daß unter Um
ständen eine Brunnenanlagc sehr wohl ein Bauwerk sein könne
(so daß d;:tnn also die fÜnfjiihrige Verjähntng Platz greift), nämlich
dann, wenn der Unternehmcr die Röhren- und Maschinenanlage
durch Einbauen in das Mauerwerk und die damit hergesteIlte feste
und dauernde Verbindung zu einem Bestandteil d0S Grundstückes
gemacbt hat.

la einem andern Falle war vertraglich ein unterirdischer Kanal
herzuste1!en. Der Unternehmer hatte dabei nieht nur die Erd
arbeiten auszuführen lIud die Zementrohre 7.U liefcfIJ, sondern auch
die Rohe eil1zulcg-en UlJd durch MörteJ miteinander zu verbinden
uJld die an der Rohrleitung angebrachten EinfaJlschächte herzu.
sienen. ferner warcn die cinzelnen Teile der Rohrleitung unter
Verwendung VOll Zement und Mörte! mit den gemaucrten Schäch
ten zusammengebaut würdc]]. Dadurch war ein cinheitIiches Werk
enlstandeu, daß dUrch die VerbIndung von Arbeit und Material in
feste VerbindLlHf; mit dcm Erdbodell Rebracht worden war. :Es lag
somit ein Bauwcrk im SilllJC des Gesetzes vor, und es galt demnach
die fünfHihrirre Vcrjührungsfrist (.hr. WochclJschrift Bd. 39, S. 148).
Bei einer g:cwö]m!ichen DrÜlwRe<lulag-e ist das Wesentliche ilur das
f.h1lcgCIl der Röhren. Es eutsteht mithin keil] besonderes Werk'"
es .'{ilt da!!]! also Icdidich die efnHihrig:c VcrHihrulJ.I!:sfrist (J r. Wo:
cl1clI,>chrifr Hd. ,'17, S. 657).
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Halldworkel'arbclICJI, lnstalifitounuboiteu. All eincm Bau. wirkt
regelmäßig eine große Reihe von Handwerkern mit. Wenn nun der
einzelne Iiandwerker nur sein einzelnes ..Los" ausführt, so entsteht
die Frage, ob auch da schon VOll einem ..Bauwerk" im Sinne des
Gesetzes die Redc --1st, oder ob nur der Bau im ganzen als  Bau
werk" anzusehen ist. Diese wichtige frage hat das Reichsgericht
in einem Falle entschieden, in dem bei einem Neubau im ZooIo.
gisehen Garten zu BerJin ein Dachdeckermeister . im Auftrage der
Bauiirma das Dach einzudecken hatte. Das ReichsgeriCht ha.t
dabei erklärt (Bd. 57, S. 377), daß auch die Arbeiten der einzelnen
Handwerker, wie des Mallrermebters, des Zimmermeisters, des
Dachdeckcrll1c1stcrs usw_ Bestalldteile der GesamtarbeftsJeistung
sind, damit also im Sinne des Gesetzes die Arbeit "an eiuem Ball
werk" geleistet sei und somit die fHnfiährige Verjährung pla.t7.greHen
mÜsse.

Ferner hat das Kammergericht (BIÜHer fÜr Rechtspflege Bd. 14,
S. 97) dargelegi, daß demselben Gesichtspunkt die an einem Neubau
geleisteten Ma1erarbeitcn unterstehen.
:Es muß angenommen werden, daß im Sinne des Gesetzes alle B2.u
arbeiten, die auf Grund elucs \Vcrkvertragcs dcr HerstelJurur eh?,g
Gebäudes dienen und bei denen dj  gelieferten Materialien fest mit
dem Gebäude verbunden werden, als Arbeiten an einem .,Bauw rk"
allzusehen sind und hinsichtlich d(Js Schadcnersatzanspruchc5 des
BestelJers der fünf jährigen Vermhrung unterliegen. Dit'  muß z. B.
auch gelten fI1r die lustal1ateurarbeiten (etwa bei der r:inHhrun  der
Heil nIage, für die G1aserarbeiten, für die Zimmcrarbeit.:'11 usw.).
Umbauten. Kicht nur Neubauten fallen unter den Begriff  je  B<m
werks. :Ein UnterJlehmer hatte für ein Lagerhaus die Verstärkur.g
der die Deckel! des Kellcrs und des Erdgeschosses traRenden :Eis.:!n
konstruktionen durch Anbringung neuer SäuJenreihen und Unter
zugsträger übernommen und für eine gewisse BeJastungsfähigkeit
der DeckeJJ die Garantie iibernommen. Es stand in Streit, ob hier
im Sinne des Gesetzes nur eillc Arbeit "an einem Grundstück", und
damit die einjährige Verjährungsfrist, oder eil] "Bauwerk" und
damit die fiinfjährfge Verjährungsfrist durchgriffe. Das Reichsgericht

Ht'ruf6sclrule Re1chenbach tI_d. CUle [\ingang detI!JI
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hat das Idztcr  <ll1gClJülJlJ1ICIJ (Jm. \VochcHschrifr Bd.42, S.133)
und erklärt: Auch Umb<u!ai"beHen an eitlCnl schon besteheJIden Ge
bäude könrlcll "Bauwerke" im SinlJc des Gesetzes darstelJen.
Dies gilt namentlich daJJrJ, wcnu sie wie in dem vorliegendcn FaHe
nach Inhalt und Umfang fÜr eine!l wichtigen Teil des Gebändes
(KellerdeckclI) VOn weseJltliclIer Bedeutung sind,
Arbeiten an einem GrunctsHiclc Arbeiten an einem Grundstiick, die
abcr nicht Bauwerke sind, die also lediglich der einnihrigen Ver
iährung unterliegen, siIld Immentlich die giinnerischen Anlagen. Ber
ihnen wird kein "Bauwerk" hergestellt.
In einem Falle, in dem cine Pumpe herzustellen war, !Jat das Ge
richt nicht eill1nal eillc Arbeit "an cincm GnUldstück" angenommen,
sondenl ein sonsti,:;cs \Verk. Es w:n daher Wir die $cchsmonatfge
Verjiihnl1lK j{e,:;ebcrr. (1m. \Vüo.:!te!) \..'hrift Od. -11, s. 2 9J

Zusammc 111<.1::''>1111).:_

l.Dcr Sl:haden rsatZ<lnSprllch Jr.::. BesreJJels \\.egen !\l ltlge1 ue:.
Werkes gegenÜber c[1jJ1J Unternehmer unterliegt
a) der VcrjÜhrllng VOH einem Jahre bei "Arbeiteu HII dnenJ

Grundstück",
b) der Verjiihnwg \"011 fÜnf Ji1hrell bei einem "Bauwerk-',
c) der Verjährung von scc:!J:::. ivlollclletl in deu übrigen fii!!en.

2. Die Verjährung begiunt mit der Abnahme des \Vcrkes - nicht
Clwa erst dcm :Ende des Jaufl:J1d0]l Kalender.bhres.

3. EilJ ..Bauwerk" liegt nicht IIl1r bel eines Ba110::. HlI
g-aJlZClJ \"or. sOlJd<.'n! <wch bei der Täifgkcit mit der Aus
fiiJmlng einzelner ,.Lose" betrankn B lIhandwerker, Installateure
as\\". l!amit gilt danu ;llso Die iÜnfHUliig0 \'crWhnulg.



Es ist ein wesentlicher faktor im deutschen Volksleben, daß man
dem Befspiele I-Iollands foJgend, die menschliche :Ernährung mehr
und mehr dem Genusse von Milchprodukten zuwendet.
So hat man sich hier in Reichenbach entschlossen, einen Mi1ch
garten in den prächtiR"en GriinanlaRen an der alten Stadtmauer an
;tulegen, dessen Anlage und Ausstattung nicht nur dem eigentlichen
Zwecke dieneJ1, sondern auch zur Bereicherung der Promenade im
tektonischen Sinne beitragen soll. Die bauJiche Anlage erstreckt
sich auf die Schaffung einer doppelreihigen Pergola, einer gedeck
ten Bogenhane mit daruber angelegter Terrasse, den eriordcrlichen
TojJetten und UnterkunftsräumeIl für Kinderwagen und Küche usw.,
eincm kleinen Sandspielplatz für Kinder, eipem Springbrunnen und
ferner die schöne gärtnerische Anlage mit Sitzkojen und Blumen
rabatten.
Die .l2:iillsti.l2:e Lage am Grüngürtel der Stadt hat einen direkten
:F:ingang VOll dort erschließen lassen, während der tiauptzugang von
dcr angrenzenden Brauerstraße durch die umfassende Pergola an
gelegt worden ist. Für die Abendbeleuchmng sind ejn ebaute La
ternen über den Pfeilern der Bogenhalle und Ampe]n in der Per
gola vorgesehen.
Die HO!l:cnhallc liegt dirckt an dcr alten Stadtmauer und verschmilzt
dic beiden flankiereudeu Stadttürme zu einem gesamte]] Baukörper.
Dfe Stadttürme sind nach einer RestauratiolJ für den Ausblick auf
die Stadt und die Anlagen zugerichtet worden und llabel1 den aJt
ehrwiirdiRen Charakter beibehalten. Im allgemcinen wurde an
gestrebt, das Alte mit dem Nenen geschmackvoll zu verbinden,
jedoch so, daß jedes scinen .Wert hehielt und nLir dort hinzugesetzt
wurde, wo es zweckdienHch und nötig erschien. Die Ausgestaltung
der Fassaden, die Pergola nit ihren Betonpfeilern und Lattenwerk,
das Betonmassiv der BogenkolollJlade ulJd das Nebengebäude fiir
die Toiletten lind Unterkur.ftsrämne ist dem alten entsprechend in
abgewägten, dezcnlen Farbtönen bzw. Edelputzen gehalten
worden.
Möge diese Stätte dem AlIgemeinwohl dienen und ein Gesunu
brunnen der heranwachsenden Jugend sCln.

Schaa $<cher iVdilch mr= und Pi'omenademgarten Reichenbach u. d. Eule
&i3twurf und Bauleitung: Stadiarchiil:eki Spindler  Reichenbach u. d. Eule

DWURI' U, uJwNC'
4-"i''o.7/V'' ,'_11W'

"._w,=- ,.. i

._ "" "fl,' w,_   .
> [r . ' . ." = . " .. _ . ,  . .  . ,""'l . \ [ r'  ;:' : J 01 _I] l,.... ......
'   "   ,::  : ' :-: : :: .

tllf1.(\1 c4er }'lIl hkur. lwd PromcHnde1l2larten lu ItcJelji.mbllclj ll. d, £l\!

DIE. l" MENAD!:N.

3;!2



Verschiedeiilles
Interessante Zahlen zur Yinaßzierung des Wohnungsbaues mit
öHentlichcn Mitteln. Ein dieser TaRc ersclucncucr Bericht dcs BCT
IiJler KoniunktUJfolschungsinsMutes gibt an liand CIner mIt Zahlen
angaben versehenen Darstellung einen sehr interessanterr UeberblJck
iiber dIe Verwendung ötfentJicher l'\ihttel [fir Wohnun:;:::sbauzwecke.
N<lch den Berechnungen des Instituts sind in der Zeit von Ende
]923 bis zum 31. März 1928 im gesamten WohnungSbelll an ReIch
fund 8.8 Milliarden RM. investiert worden. Von djesem Betrag ent
fallen 54 Prozent aui öffentliche Mittel und davon wieder fund
30 Prozent, auf Mittel aus dem tlauszJllssteueral1fkommen. Weitere
]9 PJ ozent wurden dun:h EigenmIttel der Bauherren uud dt!rch
Arbeitgeberdarlehen der Privatwinschaft aufgebracht, während si<.:h
der Restbetrag auf Iiypothekarkredite der Hypothekenbanken, Spar
kasscn lllld VersIcherungsuJlternehmen verteilt. Nach den Zusam
menstellungen des Konjunkturforschul1gsinstitutes wurden iür \Voh
m1J] SbaLlZwecke fn den Jahren 1924/25 bis 1927}28 6ifentliche lvlJtteJ
im Gcsamtbetrag von 4769 Mi1!ionen RM. aufgebracht. Davon ent
fallen 2.624 J\.h!lionen R.M. auf das tlauszinssteuerauikommen, 253
MlllJOJJen RM. auf Uindcrzuschjjsse nnd Anteile aus de'11 200 Millio
nen RM. Z\vischenkredit des Reiches, 739 Millionen RM. auf
Reichshallshaltsmittcl zum \Vehlllmgsban, 1.134 Millionen RM. auf
öffentliche Allleihen und Darlehcn und 19 Millioncn RM. auf die
sO!1stige Aufbringung von Wohnuugsbaumilteln durch die öffent
liche H.and. Bei der Verwendung von öffentlichen MJtteln Imt die
Gewdhrung V'Cl1 H.auszlnssteeerh:}'potheken von Jahr zu Jahr zu
genommen. Sie hetrug 192425 335.82 Mitlionel1 RM_, 1923,'26
529.12 Millionen RM", 1926/27 739.1 MHlionen RM. und 1927i2R 875
MilliüllCIl RM" BczlJgbch dcr Verwendungsfor m im einzelnen ist
von Interesse, daß \"ul) dcn gesamten öffentlichen Mitteln im I3e
trag von 4.769 I''ilJJLollen RM. 2.479 Millioncn RM. fÜr tiauszins
steuer hypotheken. 1.027 MilJtt-uen RlVl. fÜr langfristige ßeJeihll)]g:
Yon WohnUngSDeub uten gegen hyvC1hekariscile Sicherstellutl,g,
175 MIllionen RM. Htr Zwisctlenkredite auf Wohnuugsbauhypothe
h"cn, 168 JvliUiollen Rl\1. im Arbeitgeberdarlehen der öffemHchen
fiaJJd zu \Vol1tulJ1£;shanzwecken, 777 MIllionen RM. für WGhnungs
ballten im cigeHtHm der Öffentlicl1en liand, 19 Milliomm R,M. fÜr
Gewährung V01l Zinscrmäjj[gungcn und ]25 Millionen RM. iiir son
stige ZuschÜssc lind Untcl"stlitzungsdarlchen durch die Gel11cinden
verausgabt wurden.

Das Steuervereinheitlicltungsgesetz und das Gewerbesteuer-Rah
mengesetz im Reichsrat mit l)lehrheit angenommen. In einer JCJZ
ter Tage stattgeflllldenen Vollsitzung befaßte sich der Reichsrat mit
der Vcrabschiedung des Stenervereinheitlichlrngsgesctzes, des Ge
werhesteucr-Rahmengesetzes und des Gebiinde Entschllldll]]gs
stencrgesctzcs. Als erster Pl1nkt der Tagesordnung: wurde in der
Sitzung die Verlängerung des StclIcrmildenmgsgesetzes um ein
\yeitcres Jabr bet1andelt , die die Genehmigung des Plenums fand.
Danlltf folgte DJe BeratllIJR des S!ctIcn"ereiaheit!tchulIgsgesetzes,
lJei der der Vertreter Sac!!seus eine Vertagung l)ealltragte, um yor
der Abstimmung eine K! \rul1g des finanzicllclI UesamtverhäJtnisses
twjscl1el1 Reich, Uindern und GemeindcH herbeizufÜhren. Auf
Vhderspruch des Reicl1siinanzministers Dr. tUlferding wurde der
l5i\chsische Vedagul1gsantrag jedoch abgelehnt. OleichiaJIs ab
lcJl11end sprach sich gegen das Gesetz der Vertreter Bayerns aus,
der der Auffassung Ausdruck gab taR (1urch diese Gesetzgebung
dc'r letzte Rest der FinanzlloJJc"it l;nd der stcuerlicl1en Selbständig
keit der Uinder beseitigt wÜrde"

Auf Grund die er Stc1!uII&!wlUrle wurde das ursprhnglic1J aJs M,1Il1el
gesetz gedachte Stc!len'er llJheit1k:lllIllgSRcsetz bei der Abstim
1l111JJg I1l!rmchr als Einflil!rl1ugsgesetz behandelt, das l]Jch der Auf
fassung der Mehrheit des Rej(,:!Jsrates triebt mehr \'crfass!!lJgs
[i1Jdenld ist. Die AbstiUl'l11ung erbrachte die AnllahJJ1C des Gesetze;;;
mH 43 gegen 25 Stimmetl. \\"obei sich gegen (lie Anl1allJne die Uin
der Bayern, Braunsch\\-eig, McckJeubtlrg - Schwcrll!, Oldeubnrg,
Sachsen und Wiirttcmberg auflspracl1en. Auch das Oewerbcsteucr
Rahmengesetz \vurde mit großer Stim1TIctlt11ehrlleit angenommen.
Eine nicht ausreichende Sti!mnel1t11ehrlleit erhielt mit 34 gegen 31
StiJ1l en dagegen das GcbÜudc-ElltscllllldHngsstcuergesetz, bei dem
das Reichsratsplet1um im Gegensatz zu den beiden vorge!Ja1Jnten
Gesetzen eincn vcrfassungsällderndcn Charakter feststeHTe, 50 daß

das Gesetz mangels der e:icrderlichenZw"eidrittelmehrheit als abgelehnt werden muß" . ,,
Kritisches zur Reiormbedüritigkeit der Geschäftspraxis bei den
Sparkassen. ein V orkümmnis der jüngsten Zeit gibt Veranla:,:mng,
erneut auf die Refonnbediirftigkeit der Geschäftspraxis bei d n
Sparkassen hinzuweisen. Ein tiausbe:=.itzer in MitteJdeulschland
hat vor  fniger Zeit sein Wohnhaus, da" von der Sparkasse mJt
15000 RM. beliehen ist, verkauft. Vor Abschluf1 des notariellen
Vertrages hat der Käufer des liauses der Sparkasse die Rückzah
lung der 150(10 RM. tlypothek angehoten. Dkse hat hat das An
gebot jedoch mit der Begründung abgelehnt, daß das tiypotheken
darlehen nur lJalbJährlich zum 30. Juni und zum 31. Dezerr.ber ge
kündigt werdelJ kalm. ZWCI Monate nach erfolgtem Verkauf gjng
dem Käufer und dem Verkäufer ein I3rief dcr Sparkasse zu. worin
diese mitteilt, daß das tlypothekendarlehen sofort fä]jjg '\verde, da
da::, liau:; ohne Genehmigung der Sparkasse verkauft werde!] sei
was statutenrrräßig nicht statthaft sei. Wie dieser FaJJ be'\veisr:
scheint es immer noch bei zahlreichctl Sparkassen vorzukommen
daß dtc einzelncn Abteilungen ohne jede gegenseitige Fuhlung
nahme arbeiten, denn es muß zweifellos als ein Unding bezeichnet
werdelJ. daß von einer Sparkassenahteilung die Rückzah!ung des
flYlJolhekend,ulehens abgelehnt und von einer anderen Abteilung
nach wenigen \Vochen dessen sofortige Bezahlung gefordert wird.
Zur Kündigung des A-lanteHariivertrages in der tlollindu trie und
im Holzgewerbe. Dcr in der deutschen ti.clzmdustrie 7,wfschen dem
Arbeitgeberverband und den tiolzarbcitervClba!1dcn im Fehruc:r
1927 abgeschlossene Mantelvertrag, der im vergangcnCtl Hcrbst
stiJlsch\\ ei gc nd verhingert .worden ist lmd dessen Gcltungsdaucr
slell noch b.s zum februar nächsten Jahres erstreckt, ist von den
tlolzarbeiterverbänden in den letzten Tagen termin.gerecht zum
15. februar 1929 gekündÜn worden" Durch die Kiindj uI1  dieses
Ab!\OltIrnens, das sIch im ganzen Reich aui rund 120000 Arbeiter
der t-Iolzindustde und des liolzgewerbes erstreckt, wird die ge
samte deutsche lioJzverarbeitungswirtsc1Jaft in den nächsten tv1o
uaten VOr neue schwere Entscheidungen gestellt. DIese Lntschei
dungen sind um so schwenvlegender, ais eine Reihe wlchtiger Pro
duhtionszweige der deutschen liolzverarbeitllngsindustne, darunter
YOl" allem auch die lio1zhausbauindustne, sich seit fl'lonatetI In einer
"i\bsatzkrise befinden, die den UntcflJchmcrn durch Betriebsstoclmn
2en und GeschäHS\'erlllste kaum noch zu tragende Lasten aui
Cl legt.
Eine im Zusammenhang hiermit abg,ehaHcnc \"orslands- lInd Aus
schJlßsitzuug des ArbeitgeherverbflJldes der tiolzindllstrie lInJ des
holzgewerbes beiarHe sich llJit den Vorschlagen der liolzarbeHer
yerbandc. dUrch deren Be\V,lligung dic Vertragskiindigung: hatte
vcrmicden werden könncn. DIese Fordcruup.cn sahen eine Revi
sIOn der Ortskhv se!JeirlteiILlllg, die Einiiihrung der iibcrstllndcn
freien 48:,t[rndigen Arbeitsz:eit, eine tarffvertraj:;1icbc Fest!egung du
Entschädigungssiitze fiir LelJrlirtge. s>cnstige LohnsdtHissc!\'" rbcssc
rungen, sowie ewen weiteren Ausbau des ferfellrechts Yor. Im
tiinbllck auf die  iußerst angespannte Wirtschafts1<tge in der rlolz
industrie und im lio!zge\\"erbe lehnte der Arbeitgeberverband einen
t:intritt in Verhanul!lJJgen uher dicse fordenllJgen jedoch ab.
Lehrkurse iu Eisenbeton. Wie wi)" betr. der vom Delltsl:lten
Zcmcnt-Bund eii1g richteten EiseJ1betol1twterrichtsknrse weltet' er
fahrcn. bCJ!.innt aJII 22. Jauuar 1929 ein EinWhruugs!mrsus on in
GI atz. Der Unterdcht ihldet jeden Dienstag und DOtlnerstag, in
der Zeit \'on 19,30-21 Uhr in der La!1dwirtscbaitJ[chen SdJule
Glatz_ Zillllllerstraße 12, Statt. Zu diesel! Kursen kÖnner! noch An
rlii.'luH!Jgen entr,egeUgeHomrnen \\"crdcn und zwar \'011 der Bau
berahutgsste!le Breslau des Deutschen Zemcntbul!c!es, BI"esiatl 5,
freiburger Straße 42, oder VOll den KursJls!citcrn [LI! den bdr<;.,iien
deli Abenden.

Rechtswesen
\Vas muß der Bauunternehmer und der Baustoffh1h1dler von der
rechtlichen Bedeutung der "Sicherul1gsübereignung" wissen? Be
karllltJich ist allS dcm Bedii4.fnis der .Wirtschaft n::tch einem Ersatz
fÜr das vom BÜrg-erlichcn Gesetzbltch flicht QIJcrkaunte, sondern
UliT durch Vertragsschluß rechtswirksam wcrdende Piandrccht für
bcm:eg-liche GÜter \"on der Praxis die
<lllsgebildet worden. Bei dcr AnwendtWR dies<;,:s
habcn sich jedoch MIßbräucbc entwfckeJt, da die
eigluJ]]g- gallzer \VarenIager oder gani:cr VCllnÖg-en Zl13



f(m bßlull,l!;sve.rtniger! der Schuldne! aU::'.I!.cstaHet wurde, welche
den ScJJUJdncrn jede wirtschaftliche Selbstandigl\:ett nahmen, nach
außen hin aber eme weitere wirtschaftliche Selbständigkeit der
Schuldner vortäuschten_ Jnristbch wurde die SicherungsÜbercjg
!Jung als ein die Vel'außefilIlg der übereigneten Sachen hinderndes
Recht im Sinne des S 771 ZPÜ. angesehen, was zu der Auffassung
fuhrte, daß eme Piändung der übereigneten Sacheil seitens der
Gläubiger nicht mehr zulässig sei. In diese einheitliche Meinung
wUlde zum erstenmal durch das aufsehenerregende GutachteJl des
Rcichsfmanzhofes vom 8. Juli 1926 zu 9 301 der Reichsabgaben
ordnung' eine Bresche gelegt, worin der Reichsfinanzhot die Auf
fassung 'leJ trat, daß der Sicherungsg!aubiger die Versteigerung der
iibereigneten Sachen nicht hindern, sondern nur vorzugsweise Bt:
friedigung aus dem Er!ös beanspruchen kautl. Von vcrschicdcl]cil
Seiten wu!ue aber in Zweifel gezogen, ob die Gerichte dieser Auf
fas ung des Reiehsfinanzhufes folgen wtirden. Dieser Zweifel
schelllt indessen Ilicht bCgrÜlldet zu selli. Das Oberlandesgericht
Königsberg ist jungst in e]ilt:;1TI Urteil der Ansicht dcs kClchsffnauz
hofes beigetreten. daß das durch dIe 5icherungsübereignung er
worbene fidnzialische Eigentum nicht als ein die Veräußerung hin
derndcs Recllt anzusehen ist. Das Oerio;,;ht geht hierbei von fol
gender Auffassung aus: Die SicherungsübereigJUwg räumt dem Be
rechtigten zur Erreichung eines wirtschaftlichen Zweckes eine for
melle Reclttstellung em, welche über dlescn Zweck hinausgeht.
Wntschaftifch soll de( Slchenlngsnchmcr TIllr Pfandgläubiger

wahrend der Sicherungsschuldner wh tschaftlicher Eigen
tümer wHL Wu.tschaftlich und tatsächHch Hegt, da der
Schuldner verfügungsberechtigt bleibt und nur eine Art Treuhalld
verhältnis zwischen ihm und dem Gläubiger besteht, nur eine Ver
pfandung vor. Es handelt sich bei der Sicherungstibereignl1ng Jetz
ten Endes daher U!11 eine Gesetzcsumgehung, da man auf diesem
Wege tatsiic!lJich zu einer Mobiliarhypothek gelangt. Deutlich triti
der Pfandrechtscharakter der Sicherungsübereignung beim Konkurs
des Schuldners hervor, da d!;;;r SidJefungselgentumserwerber in
diesem FaHe nicht aus-, sondern nur absonderungsberechtigt ist.
Nach der Auffassung des Oberlandesgerichtes Könjgsoerg kommt
es aber auf das wirtschaftliche und Hicht auf das formale :Eigentum
an. Aus diesem Grunde muß der SclJUldner noch als £igentfimer der
übereignetc!l Sachen g-eJteu und dies mit Recht, da diese wirtschaftlich seinem Betriebe dicnc!!. . R. 5ch.
M@isie.prüfllngen
Dresden. Vor der Baumebterprilfungsbe1Jörde Dresden besiandcn
im 4. ViertelJahr 1928 folgende Herren die ßaulTleisterpriifung-; (Im
Hochbau): Willy Wiegner, Dresden; Arno Grahl, Pirna; Max Pcitz,
Dresden; Carl Thiele, Dresden; Theodor \i\'eber, Pirna; Max Ste
phan, Dresden; friedrich Diersche, Niedersedlitz; Max Holzhausen,
Dresden; OHo Sau pe , Dresden; Max IvI.inclermann, Pirna. (Im
Tiefbau): Eduard Zimmermann, Neugersdorf; Fritz Grieshall1Jl1er,
Ricsa; Emil Arno!d, Chemnitz; Karl Tränklcr, Annaberg; Max
Wohlrab, Dresden; franz Kehre!, Leipzig; Armin Bodcchtel, Dres
den; OUo Geipcl, Krippen.
Königsberg. Vor der HandwcrkskarnlJ1crabteilul1g Königsberg be
standen die Meisterpriif!!]]g im Maurerhandwerk die Herren: Au
gust Nell111anrJ, Anur Augurski und Hans Scllwarz aus Königsberg.
Stcttin POJtlTTl. Vor der Handwerkskammer Stettin hat die Zjmmer
meistcrprüflltlg fiert Gustav Hcnskc aus Stettin abgelegt

Todesfälle
Lengenieid i. V. Im 51. Lebcnsjahr versL<\rb an Herzschlag lierr
Baumeister Oskm Adler.

Obcrlosa bei Plauen. Dnreh Unglilck.<:.iaH verstarb Im Alter von
45 Jahren der Bauunternehmer Herr Atlgust Richard Rcirlhardt.
Löbau. Durch Ersticken fünd der allseitig geschätzte Leiter des
I3rand\"ersichcrun sarntes Löban, tIeff Baurat Seiler. den Tod.

ZeilschrölleliSchall
Die Schailtecltnik. Iierallsgeber Dipl.-Ing. Wcrner Genest und Dr.

rer. pol. tiuß"o Stössel, Berlm. Verlag EmU Zorn A.-G., Berlin514.
Inhaltsiibersicht; SClJallsicherhcit der Gebäude, Der Helllsummer
und seine Verwendung bei rallmakustischen Messungen, Die tcch
nischen Grenzen der Garantie für Isolierungen gegen r:rschütteruJJgs
fortJeitung-, Dpppe1iso!ierung tür gesteigerte Anforderungen, Klein
maschinen auf SChwingungsdämpfern, Vorträge, Bücher  und Zeit
sChriftensc!wJ1.
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Reich:,arbeitsblatt. tieransgegebCll vom Reichsarbeitsministerium.
Berlin NW -l0, Schanlhorstsiraße 35. Veriag von Reimar UobbinK,
Derli!] 5\\1 61, Uroßbeefcnstraße 17.

Heft NI"- 36 enthält folgende Abh,mdlullge1l: Reichstagsarbeit des
ReichsarbeitsmiJlistl"Orinms, Zur Tätigkeit des Spruehsenats im Mo
nat Dezember 1928, Reichsesetzgebllng und Arbeitsbedingnngen in
der japanischen lndllstric, Statistik.
Index

Bauindex
]913   100

28. 11.28 = 173,3
12: 12. 28 = 173,4
27.12.28 = 171,7

IFragelkasteB'il
Frage Nr. 6. In deI] 13estinITnungen über die Verwendung von Baus
zillSstellelhypothckclI heißt es: Die Hauszinssteuerhypothek ist mit
3 v. rI. zu verzinsen und mit 1 v. H. jährlich - unter Zuwachs der
ersparten Zinsen - zu tilgen. I\ach wlC\.'lel Jahren ist die Hypothek
getilgt? Welche mathemathischen Pormel" gibt es. mit Hilfe deren
man die Tilgungszeit berechnet, auch bei anderem Tilgungssatz
unter Zuwachs der ersparten Zinsen? Welche .t'ormcl gibt an, wie
hoch die TiIgungsmasse angewachsen ist nach Ablauf einer Reihe
von Jahren, also nach 10 Jahren, 12 Jahren usw.? OleichfaJls unterZuwachs der ersparten Zin en. P. J. in 5.
f-'rage Nr. 7. Aus einem leichten Rohmaterial, welches beim Staatl.
Materialprühlllgsamt als brauchbar hezcichnet wllrdc. sollen Zement
deckensteine bergestellt werden. leh bitte tIm gütige Auskunft,
1. welche Art von Deckenstefnen nach Form und Abmessungen
zum eis t verwendet werden; 2. Bestchcn patentamtlich geschütz
te Dcckcnionnsteine und wo ist die Lizenz zu erwerben; 3. Welche
MaschInen zur HerstelIung von Deckensteinen haben sich am
besten bewährt. Baldgefällige ßcantwortttJ]g der fragcu von
fachleuten, auch gegcn Vergütung-, sind erwünscht. R. K. in B.
Frage Nr. 8. VcrgaDgenCn Sommer hatte infolge Wassermangel die
Stadtbehörde verboten, Trinkwassel" zu Bauzwecken zn verwenden.
Sie stellte hierzll Brauchwasser zur Verfügung, welches aber etwa
eine Viertelstunde vom Bau entfernt zu holen war. Vorher konnte
das Wasser direkt am Ball aus der Leitung genommen werden.
Ist nUll der Unternehmtr berechtigt, vom Bauherrn den entstan
denen Mehraufwand hezahlt zu verlangen? Die \iVasscrwerks
verwaltung lehnt SchadeneJsatz ab, da :Einwirkung höherer Gewalt
(Troc!;:enl1eit) vorliegt. Der Bauausiiihnmg sind vertraglich dieV.OB. zugrl1ndcgclegt. H. in Br.-E.
Antwort auf Frage Nr. 183 Ü928}. Die Glasplatten kömlcn nicht
mit Zement atlsgefugt werden, da der Fugeumödel angeg-riffen und
zerstört wird. Für diese Zwecke eignet sich Igas-2 a, das Sie von
mir erhalten können. Mit uälleren Angaben iiber Preis und Ver
arbeitung stehe ich IhneIl gern zu Diensten.

Ing. A. KaIlinich, Liegnitz, Goldbergcr Straße 148, fernruf 3540.
Antwort aul Prage Nr. 1. FÜr nnsere klimatischen Verhältnisse ist
eine ein Ziegelstein starke Außenmauer zu  chwach um den not
wendigen Wärmeschutz fÜr Wohnräume zu bieten, das Mindeste
iSt eineinhalb starke Ziege!wand an Wetterseiten mit dfciJtem Putz
unq wasserabweisendem Anstrich mit Oelfarbe, der zugleich auen
das Eindringen von Luft bei Windanfall verhindert. J3eim Fehlen
dieser Vorsichtsmaßregeln findet besonders il1 der kühlen und kal
ten Jahreszeit eine starl\:e Abldihlnng der Außenwand statt, die zu
einer Kondensation des Wassers in der Zimmerluft führt. Der po
röse Putz lind das Mauerwerk -saugen die Feuchtigkeit auf, ebenso
da.<:. 1:\11 der Wand hängendc Bild, dessen Karton durch das Anliegen
an der Wand wescntlich abgekii!i!t ist. Abhilfe kann geschaffen
werden dlifch Schräg1längcrl des Bildes oder durch Anbringen
einer 11'.! cm starken Naturkorkplatte auf der Rückseite des Bildes.
Kork besitzt eine hohe Isolierfähigkeit gegen Wär1l1e- und KäIte
iibcrtraguJJ\; und verhindert in diesem Falle eine zu starke AbkÜhlung des Bildes. Ktl1.
Antwort auf rrage Nr. 3. Die iibJkhen Natul'pflastcrsteine und
viele Kunststeine siud feuersicher. Durch die Fordcrung feuer
sicheres Pilaster zu veranschlagen soll ausgedrÜckt werden, daß
Holzpflaster, asphalt-, teer  und bitnmenhaltige oder sonst durch
feuer zerstör bare PHasterarten nicht verwendet werden dürfetl.
Die von Ihnen angeführten Gesteinsarten entsprcchen in vollkom
menster Weise den verlangten Allforderungen. Granit ist deshalb
dem Basalt vorzuziehen, weil letzterer sehr glatt wird. Kth. .

Bausto[fjndex
1913 = 100

19.12. 28   158.3
27.12.28 = 157,4
2. 1. 29   157,4

Schriftleitung: Arrbltekt B.D.A. Kurt Langer und Dr,.lng. LILDgenbeck
betde In Brea]au uud Baurat Hans BIUtbgen;n Leipzig

Ver]o.!'t: Pa!!] Stelnk(' in Bresla.u und Leipzig.

.lIr unverlangt elngellandte Manuekrlpte IIbernebmen wir keine Gewähr
Allen ZU8('ndungen an die 8rbrlftjpltung bitten wir RUckporto helJufUgpo.

f!1 hai t :
Berufs- und fachschule l eichenbach u. d. Eule. uazu Abbildungen. 
Mehr Ach1ung voreinander! - Vcrjiihnmg bei Bau;cn uud GruJldstücks
arbeLen. - ScllaaJscher Milchkur- und Promenaderw;anen Reichenbach
u. d. Eule, dazu AhhilduJJ eJJ. - Verschiedenes. - Frag:ekaslen,


